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UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

GGeellddlleeiissttuunnggeenn

nnnn Verletztengeld für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Es wird in der
Regel in unserem Auftrag über Ihre Krankenkasse ausgezahlt. Die
Höhe bemisst sich nach Ihrem Verdienst im letzten Lohn- bzw.
Gehaltsabrechnungszeitraum vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit.
Für Selbständige richtet sich die Berechnung des Verletztengeldes
nach dem im Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erziel-
ten Arbeitseinkommen (siehe Steuerbescheid).

nnnn Übergangsgeld während der
beruflichen Reha-Maßnah-
men

nnnn Versichertenrente, wenn die
Erwerbsfähigkeit über die
26. Woche nach dem Versi-
cherungsfall hinaus um
wenigstens   20 v. H. gemin-
dert ist

nnnn Leistungen an Hinterbliebe-
ne: Sterbegeld, Übernahme

der Kosten der Überführung,

Hinterbliebenen-Renten und

Hinterbliebenen-Beihilfen 

nnnn Abfindung von Renten (unter
bestimmten Voraussetzun-
gen und auf Antrag)

nnnn Mehrleistungen: Das sind über die oben bereits näher erwähnten
Regelleistungen hinausgehende Geldleistungen zum Verletzten-
und Übergangsgeld sowie zu den Versicherten- und Hinterbliebe-
nenrenten. Sie sollen diejenigen belohnen, die sich im Interesse
von Leben und Gesundheit anderer oder für das Gemeinwohl ein-
gesetzt und dabei einen Versicherungsfall erlitten haben.

nnnn Zusatzleistungen im Bereich der Feuerwehr werden zusätzlich zu
den Regel- und Mehrleistungen in Form eines Einmalbetrages
gezahlt, wenn aufgrund der Folgen eines Versicherungsfalls im Feu-
erwehrdienst dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit im Sinne der
gesetzlichen Unfallversicherung (MdE = 100 v.H.) oder eine dauern-
de teilweise Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt wird. Bei
Tod eines Versicherten infolge eines Arbeitsunfalls im Feuerwehr-
dienst wird an die Angehörigen des Versicherten eine Zusatzlei-
stung in Form eines Einmalbetrages gezahlt.

Der diesem Merkblatt beigefügte Einleger informiert Sie anhand eini-
ger Beispiele über die Höhe der jeweiligen Geldleistungen.

ÜÜbbrriiggeennss::  Alle Leistungen der UUNFALLKKASSE SSACHSEN sind steuerfrei. 

......  uunndd  wweennnn  eettwwaass  ppaassssiieerrtt  ??

FFaallllss  ssiicchh  iimm  FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstt  eeiinn  UUnnffaallll  eerreeiiggnneenn  ssoollllttee,,  bbiitttteenn  wwiirr  ffooll--
ggeennddee  PPuunnkkttee  zzuu  bbeeaacchhtteenn::

nnnn Lassen Sie sich sofort ärztlich behandeln. Bei Augen-, HNO-oder
Zahn-Verletzungen suchen Sie bitte umgehend den entsprechenden
Facharzt auf. Bei allen übrigen Verletzungen ist unbedingt ein Durch-

gangsarzt aufzusuchen, wenn Sie mit Arbeitsunfähigkeit rechnen
müssen o d e r wenn Sie länger als eine Woche der ärztlichen Behand-
lung bedürfen. 

nnnn Weisen Sie den Arzt unbedingt darauf hin, dass es sich um einen Feu-
erwehrdienstunfall handelt und die UUNFALLKKASSE SSACHSEN der zuständi-
ge Unfallversicherungsträger ist. 

nnnn Informieren Sie so schnell wie möglich Ihren Wehrleiter über den
Unfall. Dieser muss sofort die vorgeschriebene Unfallanzeige ausfül-
len und über die Gemeinde an die UUNFALLKKASSE SSACHSEN weiterleiten,
wenn Sie länger als 3 Tage arbeitsunfähig sind.   

nnnn Todesfälle und Ereignisse, bei denen mehr als 3 Personen gesund-
heitlich geschädigt werden sowie schwere Unfälle sind der UUNFALL-
KKASSE SSACHSEN unverzüglich -ohne schuldhaftes Zögern- telefonisch
oder per Fax anzuzeigen.    

nnnn Bei leichteren Unfällen, die zu keiner Arbeitsunfähigkeit oder ärzt-
lichen Behandlungsbedürftigkeit führen oder deren Folgen nicht län-
ger als eine Woche behandelt werden müssen, ist in der Regel auch
keine Unfallanzeige nötig. Diese Unfälle sind im Verbandbuch, wel-
ches von der UUNFALLKKASSE SSACHSEN bezogen werden kann, zu doku-
mentieren und der Gemeinde formlos zu melden.

nnnn Sie können gemäß § 193 Abs. 4 Satz 2 SGB VII von der Gemeinde ver-
langen, dass Ihnen eine Kopie der Unfallanzeige überlassen wird.

HHaabbeenn  SSiiee  nnoocchh  FFrraaggeenn??  WWiirr  iinnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  ggeerrnn::

UUNNFFAALLLLKKAASSSSEE SSAACCHHSSEENN,,  Postfach 42, 01651 Meißen 
Tel. (0 35 21) 724 - 0  •  Fax -111  •  e-mail:UKSSEKGF@AOL.COM   

Internet: http://unfallkassesachsen.de

Ihr direkter Draht zu uns:
EEnnttsscchhääddiigguunngg    . . . . . . . . . . Herr Stachuletz . . . (0 35 21) 724 - 264 
PPrräävveennttiioonn  . . . . . . . . . . . . . . Herr Patzak  . . . . .  (0 35 21) 724 - 303

Herausgeber: UUNFALLKKASSE SSACHSEN,Rosa-Luxemburg-Str.17 a,
01662 Meißen

Fotos: Joachim Petrasch
Stand: September 1999, Bestell-Nr.: GUV 20.30 Sa



WWeerr  iisstt  vveerrssiicchheerrtt  ??

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt auch Menschen, die sich für
das Gemeinwohl in besonderer Weise engagieren. Aus diesem Grund
sind Sie umfassend abgesichert, falls Sie im Rahmen des Feuerwehr-
dienstes einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleiden sollten.

Der Versicherungsschutz ist für Sie beitragsfrei. Die Kosten trägt der 
Freistaat Sachsen.

GGeesseettzzlliicchh  uunnffaallllvveerrssiicchheerrtt  ssiinndd  SSiiee,,  wweennnn  SSiiee

nnnn in einer Freiwilligen Feuerwehr
oder einer Jugendfeuerwehr
des Freistaates Sachsen
unentgeltlich, insbesondere
ehrenamtlich tätig sind,

nnnn der Verbandstätigkeit in den
Organen, Beiräten und Aus-
schüssen des Landesfeuer-
wehrverbandes Sachsen e.V.
oder einem der ihm ange-
hörenden Kreis- und Orts-
feuerwehrverbände unentgelt-
lich, insbesondere ehrenamt-
lich nachgehen,   

aabbeerr  aauucchh  ddaannnn,,  wweennnn  SSiiee  --  oohhnnee  FFeeuueerrwweehhrrmmiittgglliieedd  zzuu  sseeiinn  --

nnnn an Ausbildungsveranstaltun-
gen der Freiwilligen Feuer-
wehr teilnehmen,

nnnn bei einem Brand oder öffent-
lichen Notstand die Feuer-
wehr alarmieren und bis zu
deren Eintreffen Lösch- und
Rettungsdienste leisten

nnnn oder von einem Angehörigen
einer Feuerwehr dazu aufge-
fordert werden, Nothilfe zu
leisten.

Die in den Berufsfeuerwehren oder Freiwilligen Feuerwehren des Frei-
staates Sachsen Beschäftigten oder in betrieblichen Feuerwehren Täti-
gen werden durch andere gesetzliche Vorschriften vor den Folgen von
Dienstunfällen geschützt.

Eine unfallfreie Zeit wünscht Ihnen Ihre

UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaannnn  ssiinndd  SSiiee  vveerrssiicchheerrtt  ??

VVeerrssiicchheerrtt  ssiinndd  SSiiee  bbeeii  aalllleenn  TTäättiiggkkeeiitteenn,,  ddiiee  ddeenn  AAuuffggaabbeenn  uunndd  ZZwweecckkeenn
ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr  ddiieenneenn  uunndd  ddiiee  aallss  FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstt  aannggeeoorrddnneett  ssiinndd::

nnnn Brandbekämpfung, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten
vor Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen,

nnnn technische Hilfeleistung bei der Bekämpfung von Katastrophen, im
Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umwelt-
gefahren,

nnnn Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Aufklärung
der Bevölkerung über brandschutzgerechtes Verhalten, Brandschutz-
beratungen sowie sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes,

nnnn Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Schulungen,

nnnn Arbeits- und Werkstättendienst,

nnnn sportliche Betätigung, wenn sie regelmäßig als Dienstsport ange-
setzt ist und dazu dient, die körperliche Leistungsfähigkeit der Feu-
erwehrangehörigen zu fördern,

nnnn Veranstaltungen, deren Ziel die Mitgliederwerbung oder die Darstel-
lung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in der Öffentlichkeit
ist,

nnnn Informationsfahrten, die den Belangen der Freiwilligen Feuerwehr
wesentlich dienen und als Dienstfahrt angeordnet wurden. Fahrten
ins Ausland sind spätestens 8 Tage vor Reiseantritt anzumelden.

nnnn sonstige Feuerwehrveranstaltungen und kameradschaftliche Zu-
sammenkünfte mit offiziellem Charakter.

Außerdem sind Sie auch auf dem
unmittelbaren Weg zum Feuer-
wehrdienst bzw. Einsatz und nach
Hause gesetzlich unfallversichert.

Nicht versichert sind Sie bei priva-
ten Tätigkeiten (z.B. Essen und
Trinken, privates Zusammensein
im Anschluss an eine Dienstveran-
staltung), bei privaten Unterbre-
chungen der an sich versicherten
Wege, auf Umwegen, Abwegen
sowie bei Unfällen infolge Alko-
hol-, Medikamenten- und Drogen-
missbrauchs.

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

Eine wichtige Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist die PPrrää--
vveennttiioonn  vvoonn  AArrbbeeiittss--  uunndd  WWeeggeeuunnffäälllleenn,,  BBeerruuffsskkrraannkkhheeiitteenn  uunndd
aarrbbeeiittssbbeeddiinnggtteenn  GGeessuunnddhheeiittssggeeffaahhrreenn..

Wir beraten Träger der Einrichtungen, bieten Seminare und Fortbildun-
gen an, erlassen Unfallverhütungsvorschriften und wirken bei der
Erstellung von Medien zum Arbeits- u. Gesundheitsschutz mit.

Ist ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit eingetreten, setzen wir
alle geeigneten Mittel ein, um Ihre Gesundheit wieder herzustellen
bzw. Sie und Ihre Familie finanziell abzusichern:

HHeeiillbbeehhaannddlluunngg  uunndd  PPfflleeggee

nnnn Erstversorgung
nnnn Behandlung beim Arzt, im Krankenhaus, in speziellen berufsgenos-

senschaftlichen Unfallkliniken und Sonderstationen sowie in Reha-
bilitationseinrichtungen einschließlich Übernahme der notwendi-
gen Fahr- und Transportkosten

nnnn bei Zahnschäden zahnärztliche und kieferorthopädische Behand-
lung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz

nnnn Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln
nnnn häusliche Krankenpflege
nnnn bei Pflegebedürftigkeit: Pflegegeld, Pflegekraft oder Heimpflege

BBeerruufflliicchhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes und
zur Förderung der Arbeitsaufnahme

nnnn Berufsvorbereitung einschließlich der wegen eines Gesundheits-
schadens erforderlichen Grundausbildung

nnnn berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung und Umschulung
einschließlich des dazu erforderlichen schulischen Abschlusses

nnnn Arbeits- und Berufsförderung im Eingangsverfahren und im Ar-
beitstrainingsbereich anerkannter Werkstätten für Behinderte

SSoozziiaallee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Kraftfahrzeughilfe (z.B. behinderungsbedingte Zusatzausstattung)
nnnn Wohnungshilfe (z.B. behindertengerechter Umbau)
nnnn Beratung sowie sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung
nnnn Haushaltshilfe
nnnn Reisekosten
nnnn ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärzt-

licher Betreuung 
nnnn Übernahme der mit den berufsfördernden Leistungen in unmittel-

barem Zusammenhang stehenden Lehrgangskosten, Prüfungsge-
bühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgeräte
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UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

GGeellddlleeiissttuunnggeenn

nnnn Verletztengeld für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Es wird in der
Regel in unserem Auftrag über Ihre Krankenkasse ausgezahlt. Die
Höhe bemisst sich nach Ihrem Verdienst im letzten Lohn- bzw.
Gehaltsabrechnungszeitraum vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit.
Für Selbständige richtet sich die Berechnung des Verletztengeldes
nach dem im Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erziel-
ten Arbeitseinkommen (siehe Steuerbescheid).

nnnn Übergangsgeld während der
beruflichen Reha-Maßnah-
men

nnnn Versichertenrente, wenn die
Erwerbsfähigkeit über die
26. Woche nach dem Versi-
cherungsfall hinaus um
wenigstens   20 v. H. gemin-
dert ist

nnnn Leistungen an Hinterbliebe-
ne: Sterbegeld, Übernahme

der Kosten der Überführung,

Hinterbliebenen-Renten und

Hinterbliebenen-Beihilfen 

nnnn Abfindung von Renten (unter
bestimmten Voraussetzun-
gen und auf Antrag)

nnnn Mehrleistungen: Das sind über die oben bereits näher erwähnten
Regelleistungen hinausgehende Geldleistungen zum Verletzten-
und Übergangsgeld sowie zu den Versicherten- und Hinterbliebe-
nenrenten. Sie sollen diejenigen belohnen, die sich im Interesse
von Leben und Gesundheit anderer oder für das Gemeinwohl ein-
gesetzt und dabei einen Versicherungsfall erlitten haben.

nnnn Zusatzleistungen im Bereich der Feuerwehr werden zusätzlich zu
den Regel- und Mehrleistungen in Form eines Einmalbetrages
gezahlt, wenn aufgrund der Folgen eines Versicherungsfalls im Feu-
erwehrdienst dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit im Sinne der
gesetzlichen Unfallversicherung (MdE = 100 v.H.) oder eine dauern-
de teilweise Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt wird. Bei
Tod eines Versicherten infolge eines Arbeitsunfalls im Feuerwehr-
dienst wird an die Angehörigen des Versicherten eine Zusatzlei-
stung in Form eines Einmalbetrages gezahlt.

Der diesem Merkblatt beigefügte Einleger informiert Sie anhand eini-
ger Beispiele über die Höhe der jeweiligen Geldleistungen.

ÜÜbbrriiggeennss::  Alle Leistungen der UUNFALLKKASSE SSACHSEN sind steuerfrei. 

......  uunndd  wweennnn  eettwwaass  ppaassssiieerrtt  ??

FFaallllss  ssiicchh  iimm  FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstt  eeiinn  UUnnffaallll  eerreeiiggnneenn  ssoollllttee,,  bbiitttteenn  wwiirr  ffooll--
ggeennddee  PPuunnkkttee  zzuu  bbeeaacchhtteenn::

nnnn Lassen Sie sich sofort ärztlich behandeln. Bei Augen-, HNO-oder
Zahn-Verletzungen suchen Sie bitte umgehend den entsprechenden
Facharzt auf. Bei allen übrigen Verletzungen ist unbedingt ein Durch-

gangsarzt aufzusuchen, wenn Sie mit Arbeitsunfähigkeit rechnen
müssen o d e r wenn Sie länger als eine Woche der ärztlichen Behand-
lung bedürfen. 

nnnn Weisen Sie den Arzt unbedingt darauf hin, dass es sich um einen Feu-
erwehrdienstunfall handelt und die UUNFALLKKASSE SSACHSEN der zuständi-
ge Unfallversicherungsträger ist. 

nnnn Informieren Sie so schnell wie möglich Ihren Wehrleiter über den
Unfall. Dieser muss sofort die vorgeschriebene Unfallanzeige ausfül-
len und über die Gemeinde an die UUNFALLKKASSE SSACHSEN weiterleiten,
wenn Sie länger als 3 Tage arbeitsunfähig sind.   

nnnn Todesfälle und Ereignisse, bei denen mehr als 3 Personen gesund-
heitlich geschädigt werden sowie schwere Unfälle sind der UUNFALL-
KKASSE SSACHSEN unverzüglich -ohne schuldhaftes Zögern- telefonisch
oder per Fax anzuzeigen.    

nnnn Bei leichteren Unfällen, die zu keiner Arbeitsunfähigkeit oder ärzt-
lichen Behandlungsbedürftigkeit führen oder deren Folgen nicht län-
ger als eine Woche behandelt werden müssen, ist in der Regel auch
keine Unfallanzeige nötig. Diese Unfälle sind im Verbandbuch, wel-
ches von der UUNFALLKKASSE SSACHSEN bezogen werden kann, zu doku-
mentieren und der Gemeinde formlos zu melden.

nnnn Sie können gemäß § 193 Abs. 4 Satz 2 SGB VII von der Gemeinde ver-
langen, dass Ihnen eine Kopie der Unfallanzeige überlassen wird.

HHaabbeenn  SSiiee  nnoocchh  FFrraaggeenn??  WWiirr  iinnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  ggeerrnn::
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WWeerr  iisstt  vveerrssiicchheerrtt  ??

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt auch Menschen, die sich für
das Gemeinwohl in besonderer Weise engagieren. Aus diesem Grund
sind Sie umfassend abgesichert, falls Sie im Rahmen des Feuerwehr-
dienstes einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleiden sollten.

Der Versicherungsschutz ist für Sie beitragsfrei. Die Kosten trägt der 
Freistaat Sachsen.

GGeesseettzzlliicchh  uunnffaallllvveerrssiicchheerrtt  ssiinndd  SSiiee,,  wweennnn  SSiiee

nnnn in einer Freiwilligen Feuerwehr
oder einer Jugendfeuerwehr
des Freistaates Sachsen
unentgeltlich, insbesondere
ehrenamtlich tätig sind,

nnnn der Verbandstätigkeit in den
Organen, Beiräten und Aus-
schüssen des Landesfeuer-
wehrverbandes Sachsen e.V.
oder einem der ihm ange-
hörenden Kreis- und Orts-
feuerwehrverbände unentgelt-
lich, insbesondere ehrenamt-
lich nachgehen,   

aabbeerr  aauucchh  ddaannnn,,  wweennnn  SSiiee  --  oohhnnee  FFeeuueerrwweehhrrmmiittgglliieedd  zzuu  sseeiinn  --

nnnn an Ausbildungsveranstaltun-
gen der Freiwilligen Feuer-
wehr teilnehmen,

nnnn bei einem Brand oder öffent-
lichen Notstand die Feuer-
wehr alarmieren und bis zu
deren Eintreffen Lösch- und
Rettungsdienste leisten

nnnn oder von einem Angehörigen
einer Feuerwehr dazu aufge-
fordert werden, Nothilfe zu
leisten.

Die in den Berufsfeuerwehren oder Freiwilligen Feuerwehren des Frei-
staates Sachsen Beschäftigten oder in betrieblichen Feuerwehren Täti-
gen werden durch andere gesetzliche Vorschriften vor den Folgen von
Dienstunfällen geschützt.

Eine unfallfreie Zeit wünscht Ihnen Ihre

UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaannnn  ssiinndd  SSiiee  vveerrssiicchheerrtt  ??

VVeerrssiicchheerrtt  ssiinndd  SSiiee  bbeeii  aalllleenn  TTäättiiggkkeeiitteenn,,  ddiiee  ddeenn  AAuuffggaabbeenn  uunndd  ZZwweecckkeenn
ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr  ddiieenneenn  uunndd  ddiiee  aallss  FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstt  aannggeeoorrddnneett  ssiinndd::

nnnn Brandbekämpfung, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten
vor Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen,

nnnn technische Hilfeleistung bei der Bekämpfung von Katastrophen, im
Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umwelt-
gefahren,

nnnn Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Aufklärung
der Bevölkerung über brandschutzgerechtes Verhalten, Brandschutz-
beratungen sowie sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes,

nnnn Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Schulungen,

nnnn Arbeits- und Werkstättendienst,

nnnn sportliche Betätigung, wenn sie regelmäßig als Dienstsport ange-
setzt ist und dazu dient, die körperliche Leistungsfähigkeit der Feu-
erwehrangehörigen zu fördern,

nnnn Veranstaltungen, deren Ziel die Mitgliederwerbung oder die Darstel-
lung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in der Öffentlichkeit
ist,

nnnn Informationsfahrten, die den Belangen der Freiwilligen Feuerwehr
wesentlich dienen und als Dienstfahrt angeordnet wurden. Fahrten
ins Ausland sind spätestens 8 Tage vor Reiseantritt anzumelden.

nnnn sonstige Feuerwehrveranstaltungen und kameradschaftliche Zu-
sammenkünfte mit offiziellem Charakter.

Außerdem sind Sie auch auf dem
unmittelbaren Weg zum Feuer-
wehrdienst bzw. Einsatz und nach
Hause gesetzlich unfallversichert.

Nicht versichert sind Sie bei priva-
ten Tätigkeiten (z.B. Essen und
Trinken, privates Zusammensein
im Anschluss an eine Dienstveran-
staltung), bei privaten Unterbre-
chungen der an sich versicherten
Wege, auf Umwegen, Abwegen
sowie bei Unfällen infolge Alko-
hol-, Medikamenten- und Drogen-
missbrauchs.

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

Eine wichtige Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist die PPrrää--
vveennttiioonn  vvoonn  AArrbbeeiittss--  uunndd  WWeeggeeuunnffäälllleenn,,  BBeerruuffsskkrraannkkhheeiitteenn  uunndd
aarrbbeeiittssbbeeddiinnggtteenn  GGeessuunnddhheeiittssggeeffaahhrreenn..

Wir beraten Träger der Einrichtungen, bieten Seminare und Fortbildun-
gen an, erlassen Unfallverhütungsvorschriften und wirken bei der
Erstellung von Medien zum Arbeits- u. Gesundheitsschutz mit.

Ist ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit eingetreten, setzen wir
alle geeigneten Mittel ein, um Ihre Gesundheit wieder herzustellen
bzw. Sie und Ihre Familie finanziell abzusichern:

HHeeiillbbeehhaannddlluunngg  uunndd  PPfflleeggee

nnnn Erstversorgung
nnnn Behandlung beim Arzt, im Krankenhaus, in speziellen berufsgenos-

senschaftlichen Unfallkliniken und Sonderstationen sowie in Reha-
bilitationseinrichtungen einschließlich Übernahme der notwendi-
gen Fahr- und Transportkosten

nnnn bei Zahnschäden zahnärztliche und kieferorthopädische Behand-
lung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz

nnnn Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln
nnnn häusliche Krankenpflege
nnnn bei Pflegebedürftigkeit: Pflegegeld, Pflegekraft oder Heimpflege

BBeerruufflliicchhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes und
zur Förderung der Arbeitsaufnahme

nnnn Berufsvorbereitung einschließlich der wegen eines Gesundheits-
schadens erforderlichen Grundausbildung

nnnn berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung und Umschulung
einschließlich des dazu erforderlichen schulischen Abschlusses

nnnn Arbeits- und Berufsförderung im Eingangsverfahren und im Ar-
beitstrainingsbereich anerkannter Werkstätten für Behinderte

SSoozziiaallee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Kraftfahrzeughilfe (z.B. behinderungsbedingte Zusatzausstattung)
nnnn Wohnungshilfe (z.B. behindertengerechter Umbau)
nnnn Beratung sowie sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung
nnnn Haushaltshilfe
nnnn Reisekosten
nnnn ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärzt-

licher Betreuung 
nnnn Übernahme der mit den berufsfördernden Leistungen in unmittel-

barem Zusammenhang stehenden Lehrgangskosten, Prüfungsge-
bühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgeräte

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 316.488 Höhe: 208.347 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 0.76 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 0.76 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /ArialUnicodeMS /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /LucidaConsole /TimesNewRomanPSMT /Impact /CenturyGothic-Italic /TimesNewRomanPS-ItalicMT /CourierNewPS-BoldMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /Verdana /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /ArialNarrow-Bold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Tahoma /Tahoma-Bold /TrebuchetMS /ArialNarrow-Italic /Verdana-Bold /CenturyGothic /ArialNarrow /Arial-ItalicMT /Arial-Black /CenturyGothic-BoldItalic /ArialMT /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /CourierNewPS-ItalicMT /Arial-BlackItalic /Verdana-BoldItalic /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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WWeerr  iisstt  vveerrssiicchheerrtt  ??

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt auch Menschen, die sich für
das Gemeinwohl in besonderer Weise engagieren. Aus diesem Grund
sind Sie umfassend abgesichert, falls Sie im Rahmen des Feuerwehr-
dienstes einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleiden sollten.

Der Versicherungsschutz ist für Sie beitragsfrei. Die Kosten trägt der 
Freistaat Sachsen.

GGeesseettzzlliicchh  uunnffaallllvveerrssiicchheerrtt  ssiinndd  SSiiee,,  wweennnn  SSiiee

nnnn in einer Freiwilligen Feuerwehr
oder einer Jugendfeuerwehr
des Freistaates Sachsen
unentgeltlich, insbesondere
ehrenamtlich tätig sind,

nnnn der Verbandstätigkeit in den
Organen, Beiräten und Aus-
schüssen des Landesfeuer-
wehrverbandes Sachsen e.V.
oder einem der ihm ange-
hörenden Kreis- und Orts-
feuerwehrverbände unentgelt-
lich, insbesondere ehrenamt-
lich nachgehen,   
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nnnn an Ausbildungsveranstaltun-
gen der Freiwilligen Feuer-
wehr teilnehmen,

nnnn bei einem Brand oder öffent-
lichen Notstand die Feuer-
wehr alarmieren und bis zu
deren Eintreffen Lösch- und
Rettungsdienste leisten

nnnn oder von einem Angehörigen
einer Feuerwehr dazu aufge-
fordert werden, Nothilfe zu
leisten.

Die in den Berufsfeuerwehren oder Freiwilligen Feuerwehren des Frei-
staates Sachsen Beschäftigten oder in betrieblichen Feuerwehren Täti-
gen werden durch andere gesetzliche Vorschriften vor den Folgen von
Dienstunfällen geschützt.

Eine unfallfreie Zeit wünscht Ihnen Ihre

UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaannnn  ssiinndd  SSiiee  vveerrssiicchheerrtt  ??
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nnnn Brandbekämpfung, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten
vor Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen,

nnnn technische Hilfeleistung bei der Bekämpfung von Katastrophen, im
Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umwelt-
gefahren,

nnnn Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Aufklärung
der Bevölkerung über brandschutzgerechtes Verhalten, Brandschutz-
beratungen sowie sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes,

nnnn Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Schulungen,

nnnn Arbeits- und Werkstättendienst,

nnnn sportliche Betätigung, wenn sie regelmäßig als Dienstsport ange-
setzt ist und dazu dient, die körperliche Leistungsfähigkeit der Feu-
erwehrangehörigen zu fördern,

nnnn Veranstaltungen, deren Ziel die Mitgliederwerbung oder die Darstel-
lung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in der Öffentlichkeit
ist,

nnnn Informationsfahrten, die den Belangen der Freiwilligen Feuerwehr
wesentlich dienen und als Dienstfahrt angeordnet wurden. Fahrten
ins Ausland sind spätestens 8 Tage vor Reiseantritt anzumelden.

nnnn sonstige Feuerwehrveranstaltungen und kameradschaftliche Zu-
sammenkünfte mit offiziellem Charakter.

Außerdem sind Sie auch auf dem
unmittelbaren Weg zum Feuer-
wehrdienst bzw. Einsatz und nach
Hause gesetzlich unfallversichert.

Nicht versichert sind Sie bei priva-
ten Tätigkeiten (z.B. Essen und
Trinken, privates Zusammensein
im Anschluss an eine Dienstveran-
staltung), bei privaten Unterbre-
chungen der an sich versicherten
Wege, auf Umwegen, Abwegen
sowie bei Unfällen infolge Alko-
hol-, Medikamenten- und Drogen-
missbrauchs.

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

Eine wichtige Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist die PPrrää--
vveennttiioonn  vvoonn  AArrbbeeiittss--  uunndd  WWeeggeeuunnffäälllleenn,,  BBeerruuffsskkrraannkkhheeiitteenn  uunndd
aarrbbeeiittssbbeeddiinnggtteenn  GGeessuunnddhheeiittssggeeffaahhrreenn..

Wir beraten Träger der Einrichtungen, bieten Seminare und Fortbildun-
gen an, erlassen Unfallverhütungsvorschriften und wirken bei der
Erstellung von Medien zum Arbeits- u. Gesundheitsschutz mit.

Ist ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit eingetreten, setzen wir
alle geeigneten Mittel ein, um Ihre Gesundheit wieder herzustellen
bzw. Sie und Ihre Familie finanziell abzusichern:

HHeeiillbbeehhaannddlluunngg  uunndd  PPfflleeggee

nnnn Erstversorgung
nnnn Behandlung beim Arzt, im Krankenhaus, in speziellen berufsgenos-

senschaftlichen Unfallkliniken und Sonderstationen sowie in Reha-
bilitationseinrichtungen einschließlich Übernahme der notwendi-
gen Fahr- und Transportkosten

nnnn bei Zahnschäden zahnärztliche und kieferorthopädische Behand-
lung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz

nnnn Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln
nnnn häusliche Krankenpflege
nnnn bei Pflegebedürftigkeit: Pflegegeld, Pflegekraft oder Heimpflege

BBeerruufflliicchhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes und
zur Förderung der Arbeitsaufnahme

nnnn Berufsvorbereitung einschließlich der wegen eines Gesundheits-
schadens erforderlichen Grundausbildung

nnnn berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung und Umschulung
einschließlich des dazu erforderlichen schulischen Abschlusses

nnnn Arbeits- und Berufsförderung im Eingangsverfahren und im Ar-
beitstrainingsbereich anerkannter Werkstätten für Behinderte

SSoozziiaallee  RReehhaabbiilliittaattiioonn

nnnn Kraftfahrzeughilfe (z.B. behinderungsbedingte Zusatzausstattung)
nnnn Wohnungshilfe (z.B. behindertengerechter Umbau)
nnnn Beratung sowie sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung
nnnn Haushaltshilfe
nnnn Reisekosten
nnnn ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärzt-

licher Betreuung 
nnnn Übernahme der mit den berufsfördernden Leistungen in unmittel-

barem Zusammenhang stehenden Lehrgangskosten, Prüfungsge-
bühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgeräte
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Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 316.488 Höhe: 208.347 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 0.76 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 0.76 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
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     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
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Farbmanagement:
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Ihre gesetzliche Unfallversicherung informiert

GGeesseettzzlliicchheerr  
UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunnggsssscchhuuttzz

ffüürr  MMiittgglliieeddeerr  ddeerr  
FFrreeiiwwiilllliiggeenn  FFeeuueerrwweehhrreenn

FFrreeiiwwiilllliiggee  
FFeeuueerrwweehhrr

UUNFALLKKASSE SSACHSEN

WWaass  lleeiisstteenn  wwiirr  ??

GGeellddlleeiissttuunnggeenn

nnnn Verletztengeld für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Es wird in der
Regel in unserem Auftrag über Ihre Krankenkasse ausgezahlt. Die
Höhe bemisst sich nach Ihrem Verdienst im letzten Lohn- bzw.
Gehaltsabrechnungszeitraum vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit.
Für Selbständige richtet sich die Berechnung des Verletztengeldes
nach dem im Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erziel-
ten Arbeitseinkommen (siehe Steuerbescheid).

nnnn Übergangsgeld während der
beruflichen Reha-Maßnah-
men

nnnn Versichertenrente, wenn die
Erwerbsfähigkeit über die
26. Woche nach dem Versi-
cherungsfall hinaus um
wenigstens   20 v. H. gemin-
dert ist

nnnn Leistungen an Hinterbliebe-
ne: Sterbegeld, Übernahme

der Kosten der Überführung,

Hinterbliebenen-Renten und

Hinterbliebenen-Beihilfen 

nnnn Abfindung von Renten (unter
bestimmten Voraussetzun-
gen und auf Antrag)

nnnn Mehrleistungen: Das sind über die oben bereits näher erwähnten
Regelleistungen hinausgehende Geldleistungen zum Verletzten-
und Übergangsgeld sowie zu den Versicherten- und Hinterbliebe-
nenrenten. Sie sollen diejenigen belohnen, die sich im Interesse
von Leben und Gesundheit anderer oder für das Gemeinwohl ein-
gesetzt und dabei einen Versicherungsfall erlitten haben.

nnnn Zusatzleistungen im Bereich der Feuerwehr werden zusätzlich zu
den Regel- und Mehrleistungen in Form eines Einmalbetrages
gezahlt, wenn aufgrund der Folgen eines Versicherungsfalls im Feu-
erwehrdienst dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit im Sinne der
gesetzlichen Unfallversicherung (MdE = 100 v.H.) oder eine dauern-
de teilweise Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt wird. Bei
Tod eines Versicherten infolge eines Arbeitsunfalls im Feuerwehr-
dienst wird an die Angehörigen des Versicherten eine Zusatzlei-
stung in Form eines Einmalbetrages gezahlt.

Der diesem Merkblatt beigefügte Einleger informiert Sie anhand eini-
ger Beispiele über die Höhe der jeweiligen Geldleistungen.

ÜÜbbrriiggeennss::  Alle Leistungen der UUNFALLKKASSE SSACHSEN sind steuerfrei. 

......  uunndd  wweennnn  eettwwaass  ppaassssiieerrtt  ??

FFaallllss  ssiicchh  iimm  FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstt  eeiinn  UUnnffaallll  eerreeiiggnneenn  ssoollllttee,,  bbiitttteenn  wwiirr  ffooll--
ggeennddee  PPuunnkkttee  zzuu  bbeeaacchhtteenn::

nnnn Lassen Sie sich sofort ärztlich behandeln. Bei Augen-, HNO-oder
Zahn-Verletzungen suchen Sie bitte umgehend den entsprechenden
Facharzt auf. Bei allen übrigen Verletzungen ist unbedingt ein Durch-

gangsarzt aufzusuchen, wenn Sie mit Arbeitsunfähigkeit rechnen
müssen o d e r wenn Sie länger als eine Woche der ärztlichen Behand-
lung bedürfen. 

nnnn Weisen Sie den Arzt unbedingt darauf hin, dass es sich um einen Feu-
erwehrdienstunfall handelt und die UUNFALLKKASSE SSACHSEN der zuständi-
ge Unfallversicherungsträger ist. 

nnnn Informieren Sie so schnell wie möglich Ihren Wehrleiter über den
Unfall. Dieser muss sofort die vorgeschriebene Unfallanzeige ausfül-
len und über die Gemeinde an die UUNFALLKKASSE SSACHSEN weiterleiten,
wenn Sie länger als 3 Tage arbeitsunfähig sind.   

nnnn Todesfälle und Ereignisse, bei denen mehr als 3 Personen gesund-
heitlich geschädigt werden sowie schwere Unfälle sind der UUNFALL-
KKASSE SSACHSEN unverzüglich -ohne schuldhaftes Zögern- telefonisch
oder per Fax anzuzeigen.    

nnnn Bei leichteren Unfällen, die zu keiner Arbeitsunfähigkeit oder ärzt-
lichen Behandlungsbedürftigkeit führen oder deren Folgen nicht län-
ger als eine Woche behandelt werden müssen, ist in der Regel auch
keine Unfallanzeige nötig. Diese Unfälle sind im Verbandbuch, wel-
ches von der UUNFALLKKASSE SSACHSEN bezogen werden kann, zu doku-
mentieren und der Gemeinde formlos zu melden.

nnnn Sie können gemäß § 193 Abs. 4 Satz 2 SGB VII von der Gemeinde ver-
langen, dass Ihnen eine Kopie der Unfallanzeige überlassen wird.

HHaabbeenn  SSiiee  nnoocchh  FFrraaggeenn??  WWiirr  iinnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  ggeerrnn::

UUNNFFAALLLLKKAASSSSEE SSAACCHHSSEENN,,  Postfach 42, 01651 Meißen 
Tel. (0 35 21) 724 - 0  •  Fax -111  •  e-mail:UKSSEKGF@AOL.COM   

Internet: http://unfallkassesachsen.de

Ihr direkter Draht zu uns:
EEnnttsscchhääddiigguunngg    . . . . . . . . . . Herr Stachuletz . . . (0 35 21) 724 - 264 
PPrräävveennttiioonn  . . . . . . . . . . . . . . Herr Patzak  . . . . .  (0 35 21) 724 - 303
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